
Nach dem Sachverständigengutachten kann der an
gegebene Geschwindigkeitswert von 55 km/h nicht über
zeugen. Hierbei darf nicht verkannt werden, daß der 
Beschuldigte unwiderlegt behauptet, daß er anfangs nur 
mäßig gebremst hat. Unter Zugrundelegung dieser 
unwiderlegten Behauptung ist aber auch seine Behaup
tung, daß er 50 km/h nicht überschritten habe, nicht zu 
widerlegen, zumal anläßlich von Bremsproben durch 
die Verkehrs-Unfall-Bereitsdiaft bei einer Geschwindig
keit von 60 km/h bei scharfem Bremsen 21,6 m Brems
strecke benötigt wurden.

Damit entfällt der Vorwurf überhöhter Geschwindig
keit im Sinne des § 7 Abs. 1 StVO.

Aber auch bei der Beurteilung der Frage, ob der 
Beschuldigte nicht hätte schärfer bremsen müssen, weil 
er dadurch den Unfall hätte verhindern können, halten 
die Schlußfolgerungen der Staatsanwaltschaft und auch 
des Sachverständigen einer genauen Untersuchung des 
Ermittlungsergebnisses nicht stand. Hierbei muß be
rücksichtigt werden, daß nach dem Gutachten des Sach
verständigen vom Zeitpunkt des Erkennens des Fuß
gängers bis zum Anstoß (Reaktionszeit plus Fahrzeit 
innerhalb des Bremswegs) ein Zeitraum von vier Se
kunden verging. Wenn man nunmehr berücksichtigt, 
daß nach dem Rekonstruktionsergebnis der verunglückte 
Fußgänger von der Fahrbahnmitte bis zur Anstoßstelle 
etwa 3,5 Sekunden benötigte, so folgt daraus, daß der 
Beschuldigte den Entschluß zum Bremsen bereits faßte, 
als der Fußgänger die Fahrbahnmitte noch nicht erreicht 
hatte. Unter Berücksichtigung der Lebens- und Ver
kehrserfahrung kann,jedoch ein Fahrzeugführer, sofern 
nicht äußere Anzeichen auf das Gegenteil hindeuten, 
damit rechnen, daß ein Fußgänger in der Fahrbahnmitte 
den für ihn von rechts kommenden Fahrzeugverkehr 
vorbeiläßt. Es ist also durchaus verkehrsgerecht, wenn 
ein Fahrzeugführer in einer Situation, wie sie der Be
schuldigte vorgefunden hat, sein Fahrzeug erst leicht 
abbremst. Würde man von einem Fahrzeugführer 
weitergehendes Handeln verlangen, so würde das be
deuten, daß jedes Fahrzeug, wenn ein Fußgänger von 
links nach rechts die-Fahrbahn überschreiten will, be- 

' reits scharf abgebremst werden müßte, wenn der Fuß
gänger die Fahrbahn betritt. Eine derartige Forderung 
würde jedoch die Flüssigkeit des Verkehrs hemmen und 
praktisch den Fahrzeugverkehr lahmlegen. Äußere Um
stände, die ein weitergehendes Verhalten des Beschul
digten notwendig machten, lagen jedoch nach dem 
Ermittlungsergebnis nicht vor, zumal äußere Anzeichen 
von Trunkenheit bei dem Verunglückten nicht erkenn
bar waren. Demzufolge kann dem Beschuldigten auch 
nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß er nicht sofort 
scharf gebremst hat.

Bei dieser Sachlage kann entgegen der Auffassung 
der Anklage ein verkehrswidriges Verhalten des Be
schuldigten nicht festgestellt werden. Vielmehr hat der 
verunglückte Fußgänger durch seine hochgradige Trun
kenheit und sein unaufmerksames Überqueren der 
Fahrbahn in grober Weise gegen die §§ 1 Abs. 2, und 33 
Abs. 3 StVO verstoßen und den bedauerlichen Unfall 
selbst verschuldet. Mit der Verneinung eines verkehrs- 
widrigen Verhaltens des Beschuldigten entfällt aber 
auch eine schuldhafte Verursachung des Todes des Fuß
gängers. Bei dieser Sachlage war die Eröffnung des 
Hauptverfahrens aus tatsächlichen und rechtlichen 
Gründen abzulehnen.

(Mitgeteilt von Georg Schneider,
Richter am Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte)

A n m e r k u n g :

Der dem Beschluß zugrunde liegende Sachverhalt ist 
u. E. rechtlich richtig und fehlerfrei gewürdigt worden. 
Daß diese Würdigung bereits zur Ablehnung der Er
öffnung des Hauptverfahrens führte, halten wir jedoch 
für bedenklich. Das Gericht handelt richtig, wenn es 
bereits bei der Eröffnung des Hauptverfahrens sorg
fältig gern. § 1 7 6  StPO prüft, ob ein hinreichender Ver
dacht nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens 
begründet ist. Auf diese Weise bereitet es eine Haupt- 
verhandlung gut vor, andererseits verhindert es un
nötige Hauptverfahren und die für den betreffenden 
Angeklagten damit verbundene Beunruhigung und 
Aufregung.

Wenn jedoch bei einem immerhin nicht unkomplizier
ten Sachverhalt ein derart schwerer Schaden wie der 
Verlust eines Menschenlebens zu beklagen ist, dann ist 
eine eindeutige Klärung aller tatsächlichen und recht
lichen Fragen auf Grund einer Hauptverhandlung 
immer vorzuziehen. Das Gericht sollte sich daher in 
solchen Fällen nur ausnahmsweise zur Ablehnung der 
Eröffnung entscheiden.

Walter K r u t z s c h ,  
Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz

§§ 7, 33 StVO.
Ein Kraftfahrer darf sich nicht auf das Geben eines 

Warnsignals beschränken, solange er nicht deutlich 
erkannt hat, daß die Straße überquerende Fußgänger 
sein herannahendes Fahrzeug bemerkt und ihr Ver
halten entsprechend eingerichtet haben.

Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte, Urt. vom 27. Ja
nuar 1S59 - 217 S 12/59. |

Der Angeklagte ist bisher verkehrsunfallfrei gefahren. 
Am 19. September 1958 befuhr er mit seinem PKW die 
12 Meter breite H.-Straße mit einer Geschwindigkeit von 
30 km/h. In etwa 50 m Entfernung erkannte er die Zeu
gin N., die einen Kinderwagen mit einem Kleinkind vor 
sich herschob und die Fahrbahn von rechts nach links über
queren wollte. Die Zeugin N. hatte kurz hinter einem par
kenden PKW die Fahrbahn betreten. Sie konnte den von 
links kommenden Fahrzeugverkehr erst nach Passieren des 
parkenden PKW wahrnehmen.

Als der Angeklagte die Fußgängerin auf der Fahrbahn 
sah, gab er ein Warnsignal und beabsichtigte, hinter der 
Fußgängerdn vorbeizufahren, in der Hoffnung, daß diese 
das Überqueren der Fahrbahn fortsetzen werde. Als er sich 
so mit gleichbleibender Geschwindigkeit der Fußgängerin 
bis auf etwa 10 m genähert hatte, erkannte diese den PKW, 
ließ den Sportwagen in Höhe der Schienen stehen und lief 
zurück. Der Angeklagte bremste nunmehr, ließ nach 3,9 m 
Bremsstrecke die Bremse wieder los und zog seinen Wagen 
scharf nach rechts und bremste erneut. Dabei kam er mit 
dem Fahrzeug erst auf dem Gehweg zum Halten, wobei er 
vorher mit der linken Seite seines Fahrzeugs die zurück
laufende Fußgängerin umriß. Diese trug schwere Ver
letzungen dayon.

Aus den G r ü n d e n :
Der Angeklagte hat gegen die §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 2 

und 7 Abs. 2 StVO verstoßen.
Er wäre unter Berücksichtigung der Verkehrs

situation verpflichtet gewesen, die von ihm eingehal
tene Geschwindigkeit noch weiter herabzusetzen, um 
in der Lage zu sein, rechtzeitig anzuhalten. Der An
geklagte hat aus einer Entfernung von etwa 50 m 
rechtzeitig erkannt, daß die Fußgängerin die Fahrbahn 
betrat. In einer derartigen Situation reicht das Geben 
eines Warnsignals als Abwehrmaßnahme nicht aus, 
solange nicht deutlich erkennbar ist, daß der Fuß
gänger das herannahende Fahrzeug seinerseits be
merkt hat und sich entsprechend verhält. An diesem 
Grundsatz muß im Interesse der Verkehrssicherheit 
generell festgehalten werden, sofern sich der Fuß
gänger innerhalb der Fahrbahnhälfte, die von dem 
Kraftfahrer befahren wird, befindet, selbst wenn man 
berücksichtigt, daß die Bestimmungen der Straßenver
kehrsordnung auch der Flüssigkeit des Straßenver
kehrs dienen.

Das bedeutet in der Praxis, daß der Kraftfahrer, so
fern ein Fußgänger die Fahrbahn von rechts nach 
links überschreitet, sich nicht auf Warnsignale be
schränken darf, sondern — wenn im Falle der Beibe
haltung der Geschwindigkeit mit einem Zusammen
treffen mit dem Fußgänger zu rechnen ist — in Brems
bereitschaft gehen und notfalls die Fahrgeschwindig
keit wesentlich herabsetzen muß, bis der Fußgänger 
die Fahrbahnmitte überschritten hat. Bei Fußgängern 
dagegen, die die Fahrbahn von links nach rechts über
queren, reicht unter Berücksichtigung der Aufrecht
erhaltung der Flüssigkeit des Straßenverkehrs das 
Geben eines Warnsignals solange aus, als sie die von 
dem sich nähernden Kraftfahrzeug befahrene Fahr
bahnhälfte noch nicht betreten haben, es sei denn, daß 
aus ihrem gesamten Verhalten bereits auf Unauf
merksamkeit geschlossen werden müßte.

Da aus dem Verhalten der Fußgängerin N. weder 
auf ein Erkennen des Fahrzeugs noch auf verkehrs-
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